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Teil H - Besondere Bedingungen und Risikobeschreibungen 
(BBR) und Zusatzbedingungen zur Haftpflichtversicherung 
für Privatpersonen

I.  Versichertes Risiko

II. Mitversicherte Personen

III. Was ist darüber hinaus versichert

1. Immobilien

2.  Mietsachschäden

3.  Schlüsselverlust (privat und beruflich)

4. Schäden durch deliktunfähige Kinder /sonstige  
mitversicherte Personen

5.  Betriebspraktikum / Ferienjob

6. Fachpraktischer Unterricht

7. Gefälligkeitshandlungen

8. Ehrenamtliche Tätigkeit / Freiwilligenarbeit

9.  Kindertagespflege / Tätigkeit als Tagesmutter / Tagesva-
ter oder Babysitter

10.  Tätigkeit als Betreuer / Vormund

11.  Tiere

12.  Fahrzeuge

13.  Waffenklausel / Signalmittel / Feuerwerk

14.  Ausland

15.  Vermögensschäden

16.  Elektronischer Datenaustausch / Internetnutzung

17.  Vorsorge-Versicherung

18.  Selbstständige nebenberufliche Tätigkeiten

19.  Allmählichkeitsschäden

20.  Persönlichkeits- und Namensrechtsverletzungen

21.  Anfeindung, Schikane, Belästigung, Ungleichbehand-
lung oder sonstigen Diskriminierungen

22.  Forderungsausfalldeckung

23.  Spezial-Schadenersatzrechtsschutz

24.  Beschädigung geliehener und gemieteter beweglicher 
Sachen

25.  Prämienbefreiung bei unverschuldeter Arbeitslosigkeit

IV.  Was ist nicht versichert

V.  Besondere Vertragsformen (sofern vereinbart)

1.  Familien- und Partnerversicherung mit Kindern (ehe-
ähnliche Gemeinschaft)

2.  Singleversicherung

3.  Selbstbeteiligung

VI.  Zusatzbedingungen zur Privathaftpflicht plus select

1.  Versicherte Personen

2.  Immobilien

3.  Mietsachschäden

4.  Beschädigung geliehener und gemieteter beweglicher 
Sachen

5.  Abhandenkommen geliehener und gemieteter bewegli-
cher Sachen

6.  Schlüsselverlust (privat und beruflich)

7.  Schäden durch deliktunfähige Kinder/sonstige mitversi-
cherte Personen

8.  Fahrzeuge

9.  Ausland

10.  Tiere (wilde Kleintiere)

11.  Selbstständige nebenberufliche Tätigkeiten

12.  Gefälligkeitshandlungen

13.  Mitversicherte Personen

14.  Be- und Entladeschäden von Kfz

15.  Forderungsausfalldeckung I. Versichertes Risiko

(Stand 02/14)
- sofern vereinbart - siehe Versicherungsschein bzw. Nachträge

• Es gelten nur die nachfolgend aufgeführten besonderen Bedingungen, Risikobeschreibungen und Zusatzbedingungen, für 
die Versicherungsschutz vereinbart wurde.

• Die vereinbarte Deckungssumme sowie die in den BBR aufgeführten besonderen Summengrenzen  
(Höchstersatzleistungen) gelten pauschal für Personen-, Sach- und Vermögensschäden.
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I. Versichertes Risiko
Versichert ist - im Umfang der allgemeinen Versiche-
rungsbedingungen für die Haftpflichtversicherung 
(AHB) und der nachstehenden besonderen Bedingun-
gen und Risikobeschreibungen (BBR), die gesetzliche 
Haftpflicht des Versicherungsnehmers (VN) als Privat-
person aus den Gefahren des täglichen Lebens.  

Auch als Familien- und Haushaltsvorstand oder als 
Dienstherr der im Haushalt tätigen Personen.

 

II. Mitversicherte Personen
1. Versichert ist die gleichartige gesetzliche Haftpflicht

a) des Ehegatten oder des eingetragenen Le-
benspartners oder des mit dem VN in häuslicher 
Gemeinschaft lebende Partner einer nichteheli-
chen Lebensgemeinschaft sowie dessen Kinder. 
Für die Kinder des Partners gelten die Regelun-
gen nach AII 1.b analog. 

b)  ihrer unverheirateten und nicht in einer einge-
tragenen Lebenspartnerschaft*) lebenden Kinder 
(auch Stief-, Adoptiv- und Pflegekinder). 

Bei volljährigen Kindern besteht Versiche-
rungsschutz nur, solange sie sich noch in einer 
Schul- oder sich daran unmittelbar anschließen-
den Berufserstausbildung befinden (berufliche 
Erstausbildung - Lehre und/oder Studium, auch 
Bachelor und unmittelbar angeschlossener Mas-
terstudiengang). 

Der Versicherungsschutz entfällt mit Aufnahme 
einer Zweitlehre, eines Zweitstudiums, der Refe-
rendarzeit, einer Fortbildungsmaßnahme, eines 
berufsbegleitenden Studiengangs oder derglei-
chen. 

Unmittelbar und keine Unterbrechung im vorste-
henden Sinne ist ein Zeitraum von bis zu einem 
Jahr nach Abschluss der Ausbildung, auch wenn 
in dieser Zeit eine Aushilfstätigkeit (so genanntes 
Jobben) ausgeübt wird. Gleiches gilt für eine War-
tezeit im Anschluss an eine Ausbildungsmaßnah-
me bis zum Erhalt eines Ausbildungs-, Studien- 
oder Arbeitsplatzes. 

Bei Ableistung von Wehr- oder Zivildienst, z. B. 
des freiwilligen Wehrdienstes (FWD), des Bun-
desfreiwilligendienstes (BFD) oder eines freiwil-
ligen sozialen oder ökologischen Jahres (FSJ/
FÖJ), nach der Schule, sowie vor, während oder 
im Anschluss an die Berufserstausbildung, bleibt 
der Versicherungsschutz bestehen. 

Für volljährige, unverheiratete bzw. nicht in einer 
eingetragenen Lebenspartnerschaft lebenden 
Kinder besteht Versicherungsschutz auch nach 
Beendigung der Schul- oder beruflichen Erstaus-
bildung bei Arbeitslosigkeit in unmittelbarem An-
schluss an diese Ausbildungsmaßnahmen bis zu 
einem Jahr nach deren Abschluss. 

Diese Regelungen gelten auch, wenn die Kinder 
während dieser Zeit nicht im gemeinsamen Haus-
halt wohnen. Für volljährige, unverheiratete bzw. 
nicht in einer eingetragenen Lebenspartnerschaft 
lebenden geistig und/oder körperlich behinderte 

Kinder besteht zeitlich unbeschränkt weiter Versi-
cherungsschutz. 

Bei ausschließlich körperlicher Behinderung je-
doch nur, solange eine häusliche Gemeinschaft 
mit dem VN besteht. 

Sofern mitversicherte Kinder kraft Gesetz zur Auf-
sicht über eigene minderjährige Kinder verpflichtet 
sind, sind diese ebenfalls mitversichert. 

c) der beim VN im gemeinsamen Haushalt lebenden 
und dort amtlich gemeldeten Eltern des VN sowie 
der Eltern des Ehegatten oder des eingetragenen 
Lebenspartners*).

d) der Personen, die vorübergehend – bis maximal 
ein Jahr –  in den Familienverbund des VN einge-
gliedert sind (z. B. Austauschschüler, minderjähri-
ge Enkelkinder in Obhut). 

e)  der im Haushalt oder sonstigen privaten Lebens-
bereichen des VN beschäftigten Personen gegen-
über Dritten aus dieser Tätigkeit. Das Gleiche gilt 
für Personen, die aus Arbeitsvertrag oder gefällig-
keitshalber Wohnung, Haus und Garten betreuen 
oder den Streudienst versehen. 

Gegenüber diesen Personen gilt für den VN als 
Dienstherr –  in Ergänzung zu A I. – nicht der Aus-
schluss nach Ziffer 7.17 AHB. Beschäftigte Per-
sonen sind auch Bewerberinnen und Bewerber 
für ein Beschäftigungsverhältnis sowie Personen, 
deren Beschäftigungsverhältnis beendet ist. 

f) der Personen, die in Notfallsituationen einer über 
den Vertrag versicherten Person freiwillig Hilfe 
leisten, wenn sich hieraus Schadenersatzansprü-
che Dritter ergeben.

Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche aus Per-
sonenschäden, bei denen es sich um Arbeitsunfälle 
und Berufskrankheiten im Betrieb des VN gemäß dem 
Sozialgesetzbuch VII handelt. 

2.  Gegenseitige Haftpflichtansprüche der versicherten 
Personen untereinander sind entsprechend Ziffer 7.4 
und 7.5 AHB ausgeschlossen. 

Mitversichert sind jedoch gesetzliche Regressansprü-
che von Sozialversicherungsträgern, Sozialhilfeträ-
gern, privaten Krankenversicherern und Arbeitgebern 
sowie gesetzliche Haftpflichtansprüche von mitversi-
cherten Personen nach A II. 1. d), e) und f) gegen alle 
sonstigen versicherten Personen.

3.  Fortsetzung der Privat-Haftpflichtversicherung nach 
dem Tod des VN: 

Für die unter A II. 1. mitversicherten Personen besteht 
im Todesfall des VN der Versicherungsschutz bis zum 
nächsten Beitragsfälligkeitstermin fort. 

Wird die nächste Beitragsrechnung durch den über-
lebenden Ehegatten oder eingetragenen Lebenspart-
ner*) oder einer sonstigen mitversicherten Person ein-
gelöst, wird dieser Versicherungsnehmer. 

4.  Nachversicherung:

Entfällt die Mitversicherung von den in A II. 1. a) - c) 
genannten Personen weil z. B.

• die Ehe rechtskräftig geschieden, eine eingetra-
gene Lebenspartnerschaft*) rechtskräftig aufge-
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hoben oder die häusliche Lebensgemeinschaft 
mit dem/der nach A V. 1. mitversicherten Lebens-
gefährten/in beendet wurde 

• die Kinder nach der Ausbildung berufstätig wer-
den oder geheiratet haben 

•  der VN verstorben ist (siehe hierzu A II. 3.)

besteht der Versicherungsschutz weiter bis zur nächs-
ten Beitragshauptfälligkeit, höchstens aber für 6 Mo-
nate nach Fortfall der Mitversicherung. 

Wird von den Personen bis dahin kein neuer Versi-
cherungsschutz bei der asspario beantragt, entfällt 
der Versicherungsschutz rückwirkend. 

A II. 3. wird hierdurch nicht eingeschränkt. 

III.  Was ist darüber hinaus versichert
1.  Immobilien

1.1  Versichert ist –abweichend von Ziffer A IV. 2.– die ge-
setzliche Haftpflicht als Inhaber

a) von Wohnungen (auch Ferienwohnungen) inner-
halb Europas (nicht von kompletten Mehrfamilien-
häusern).

Bei Wohnungseigentum als Sondereigentümer 
sind versichert gesetzliche Haftpflichtansprüche 
der Gemeinschaft der Wohnungseigentümer we-
gen Beschädigung des Gemeinschaftseigentums. 

Die Leistungspflicht erstreckt sich jedoch nicht auf 
den Miteigentumsanteil an dem gemeinschaftli-
chen Eigentum.

b) eines selbst bewohnten Einfamilienhauses in 
Deutschland (gleich welcher Typ, z. B. freiste-
hend, Reihenhaus, Doppelhaushälfte).

Mitversichert ist bei den Objekten von a) und b) 
auch eine gewerbliche Teilnutzung durch versi-
cherte Personen als z. B. Büro-, Praxis- oder La-
gerraum.

Besteht dafür Versicherungsschutz über einen 
anderen Haftpflichtversicherungsvertrag, z. B. ei-
ner Berufs- oder Betriebshaftpflichtversicherung, 
entfällt der besondere Versicherungsschutz aus 
diesem Vertrag.

c)  eines Wochenend- oder Ferienhauses (auch z. B. 
Jagdhütte, Finca, Datsche, Stuga), eines auf Dau-
er fest abgestellten, nicht zugelassenen Wohn-
wagens (Dauercamping), eines Kleingartens ein-
schließlich Laube, innerhalb Europas.

d)  von bis zu fünf separaten Garagen/Carports/Stell-
plätzen in Deutschland.

Versichert sind zu a) bis c) auch dazugehörige 
Garagen/Carports/Stellplätze und Gärten, Swim-
mingpools oder Teiche, privat genutzte Nebenge-
bäude auf dem versicherten Grundstück, wie z. B. 
Gartenhäuser, Gewächshäuser oder ehemalige 
Scheunen, sowie der Betrieb von Treppenliften.

e)  Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht als Inha-
ber von unbebauten Grundstücken in Deutsch-
land sowie eines Grundstückes in Europa, bis zu 
einer Gesamtfläche von maximal 1.000 m².

Versicherungsschutz besteht bei einer privaten, 
land- oder forstwirtschaftlichen Nutzung, sowie 
wenn sich kleinere Gebäude oder sonstige Bau-
ten bis 15 m² Grundfläche auf den Grundstücken 
befinden, wie z. B. Geräteschuppen, Schutzhütten 
oder Hochsitze.

Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus der 
Vermietung/Verpachtung dieser Grundstücke 

1.2  Versichert ist bei den oben in 1.1 genannten Immobili-
en und Grundstücken die gesetzliche Haftpflicht

a)  aus der Verletzung von Verkehrssicherungspflich-
ten die hierzu obliegen (z. B. bauliche Instand-
haltung, Beleuchtung, Reinigung, Streuen und 
Schneeräumen auf Gehwegen) – auch wenn die-
se Pflichten durch Mietvertrag übernommen wur-
den.

Mitversichert ist darüber hinaus bei fremden Im-
mobilien die gesetzliche Haftpflicht als Haushüter, 
sofern gefälligkeitshalber die Betreuung (inkl. der 
Verkehrssicherung) einer anderen Wohnung oder 
eines anderen Hauses übernommen wurde.

b)  aus der Vermietung der in Deutschland gelegenen 
Wohnungen, Häusern, Garagen, Carports und 
Stellplätze, des Wohnwagens und Kleingartens. 
Mitversichert ist auch die Vermietung von Wohn-
räumen/Zimmern zur Untermiete und die Vermie-
tung/Verpachtung einzelner Räume zu gewerbli-
chen Zwecken.

c)  als Mitinhaber von Gemeinschaftsanlagen wie z. 
B. Spielplätze, gemeinschaftliche Zugänge zur 
öffentlichen Straße, Privatstraßen, Garagenhöfe, 
Abstellplätze für Abfallbehälter, Wäschetrocken-
plätze und dergleichen.

Nicht versichert ist die Haftpflicht der übrigen Mi-
tinhaber.

d)  als Bauherr oder Unternehmer von Baumaßnah-
men (Neubauten, Umbauten, Anbauten, Repa-
raturen, Abbruch- und Grabearbeiten) inklusive 
privater Eigenleistungen, bis zu einer Gesamtbau-
summe von 50.000 EUR je Bauvorhaben.

Zur Bausumme zählen alle tatsächlichen Aufwen-
dungen für die Gesamtbaumaßnahme.

Wird dieser Betrag überschritten, entfällt die Mit-
versicherung. Es gelten dann die Bestimmungen 
der Vorsorge-Versicherung nach Ziffer 4 AHB.

e)  als früherer Besitzer aus § 836 Abs. 2 BGB, wenn 
die Versicherung bis zum Besitzwechsel bestan-
den hat.

f)  des Insolvenz- und Zwangsverwalter in dieser Ei-
genschaft.

g)  wegen Schäden, die durch häusliche Abwässer 
sowie aus dem Rückstau des Straßenkanals auf-
treten.

h)  aus privatem Eigentum und Besitz von Flüssig-
gastanks (nicht Heizölbehältern), Abwassergru-
ben und Kleinkläranlagen.

i)  aus privatem Eigentum und Besitz von Anlagen 
zur Erzeugung von z. B. Strom oder Wärme durch 
Erneuerbare Energien oder Kraft-Wärme-Kopp-
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lung, wie z. B. Photovoltaik-, Solar-, Luft-, Was-
ser- und Erdwärmeanlagen, Kleinwindanlagen 
und Mini-Blockheizkraftwerke, einschließlich des 
Betriebs und der Stromeinspeisung in das elektri-
sche Versorgungsnetz (gilt auch bei einer Gewer-
beanmeldung).

*)  Eingetragener Lebenspartner ist derjenige, der in einer ein-
getragenen Lebenspartnerschaft im Sinne des Lebenspart-
nerschaftsgesetzes oder einer vergleichbaren Partnerschaft 
nach dem Recht anderer Staaten lebt. Als eingetragene 
Lebenspartnerschaft gelten auch die den Partnerschaften 
im Sinne des Lebenspartnerschaftsgesetzes vergleichbaren 
Partnerschaften nach dem Recht anderer Staaten.

2.  Mietsachschäden

Versichert ist – abweichend von Ziffer 7.6 AHB – die 
gesetzliche Haftpflicht aus der Beschädigung von 
Wohnräumen und sonstigen zu privaten Zwecken 
gemieteten Räumen in Gebäuden; sowie von gemie-
teten Häusern; auch an dazugehörigen außen am 
Gebäude angebrachten Sachen, an Balkonen oder 
Terrassen sowie an mit dem gemieteten Grundstück 
fest verbundenen Sachen wie z. B. Zäune, Bäume, 
Swimmingpools und gemauerte Grillanlagen.

Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht für Schä-
den an vorübergehend (auch kostenfrei) genutzten 
oder gemieteten im weltweiten Ausland gelegenen 
Zimmern (auch Schiffskabinen), Wohnungen, Häu-
sern und ähnlichen Unterkünften sowie deren Einrich-
tung.

Bei gemieteten Ferienwohnungen und -häusern sowie 
Hotelzimmern (auch Schiffskabinen) ist die Beschädi-
gung von beweglichen Einrichtungsgegenständen (z. 
B. Mobiliar, Gardinen, Geschirr) bis 2.500 EUR mit-
versichert.

Nicht versichert sind Haftpflichtansprüche wegen 
Schäden

a)  durch Abnutzung, Verschleiß und übermäßiger Bean-
spruchung,

b)  an Heizungs-, Maschinen-, Kessel- und Warmwasser-
bereitungsanlagen, Elektro- und Gasgeräten,

c)  an Glas, soweit sich der Versicherungsnehmer hier-
gegen besonders versichern kann (z. B. durch eine 
Hausrat-Glas-Versicherung),

d)  durch Schimmelbildung, sowie alle sich daraus erge-
benden Vermögensschäden.

3.  Schlüsselverlust (privat und beruflich)

Versichert ist – in Ergänzung von Ziffer 2.1 und 2.2 
AHB und abweichend von Ziffer 7.6. AHB und A I. 
bzw. A IV. 1. a) – die gesetzliche Haftpflicht aus der 
Beschädigung oder dem Abhandenkommen von frem-
den Schlüsseln, die zu privaten Zwecken oder im Rah-
men einer beruflichen Tätigkeit (vom Arbeitgeber oder 
sonstigen Dritten) überlassen wurden.

Hierzu zählen insbesondere:

–  Private Haus- und Wohnungstürschlüssel inkl. 
Garagen-, Keller- und Nebenraumschlüssel zur 
Mietwohnung (auch General-/Hauptschlüssel für 
eine zentrale Schließanlage)

–  Hotelschlüssel und -chipkarten, auch Zimmersa-
feschlüssel

–  Vereinsschlüssel

–  Schlüssel, die im Zusammenhang mit einer ge-
mäß A III. 8. versicherten ehrenamtlichen Tätig-
keit/Freiwilligenarbeit überlassen wurden

–  Firmenschlüssel und -chipkarten des Arbeitgebers 
zur Zutritt- oder Zeiterfassung

–  Fremde Haus- und Wohnungsschlüssel, die für 
die Ausübung der beruflichen Tätigkeit als Ange-
stellter überlassen wurden

Mitversichert sind Kosten für einen neuen Schlüssel/
eine neue Chipkarte oder die Sperrung.

Der Versicherungsschutz umfasst auch die Kosten 
für das notwendige Auswechseln von Schlössern 
sowie vorübergehende Sicherungsmaßnahmen (Not-
schloss) und – falls erforderlich – einen Objektschutz 
bis zu 14 Tagen, gerechnet ab dem Zeitpunkt, an wel-
chem der Verlust des Schlüssels festgestellt wurde.

Die Höchstersatzleistung je Versicherungsfall be-
trägt 20.000 EUR. Die Selbstbeteiligung beträgt je 
Versicherungsfall 100 EUR. Bei Verlust nicht privater 
Schlüssel ist die Entschädigung jedoch auf 10.000 
EUR begrenzt.

Ausgeschlossen sind:

a)  Folgeschäden, die sich aus dem Schlüsselverlust 
ergeben (z. B. Diebstahl, Vandalismus).

b)  Bei Wohnungseigentümern die Kosten für das 
Auswechseln der im Sondereigentum von versi-
cherten Personen stehenden Schlössern sowie 
Schäden in Höhe des Miteigentumsanteils an dem 
gemeinschaftlichen Eigentum (Eigenschaden).

c)  Haftpflichtansprüche aus dem Verlust von sonsti-
gen Wertbehältnis- oder Wertraumschlüsseln (z. 
B. von Geldinstituten) und Kfz-Schlüsseln (siehe 
jedoch Mallorca- Deckung Abschnitt 8.2 (5)) sowie 
Schlüsseln zu sonstigen beweglichen Sachen.

d)  Fremde Schlüssel, die versicherten Personen im 
Rahmen einer selbstständigen oder freiberufli-
chen Tätigkeit überlassen wurden. Dieser Aus-
schluss gilt nicht, sofern es sich um eine mitver-
sicherte selbstständige nebenberufliche Tätigkeit 
gemäß Ziffer A III. 18. handelt.

4.  Schäden durch deliktunfähige Kinder/sonstige 
mitversicherte Personen

Der Versicherer wird sich nicht auf eine Deliktunfähig-
keit von mitversicherten Personen berufen (z. B. auf-
grund der Regelungen der §§ 827 oder 828 Bürgerli-
ches Gesetzbuch), wenn der VN es wünscht.

Eine Leistung erfolgt – in teilweiser Abweichung der 
Ziffern 1.1 und 5.1 AHB – auch ohne Vorliegen einer 
gesetzlichen Haftung.

Ein Mitverschulden des Geschädigten wird bei der 
Leistung berücksichtigt.

Die Höchstersatzleistung je Versicherungsfall beträgt 
5.000 EUR.
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5.  Betriebspraktikum / Ferienjob

Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht mitversicher-
ter Personen bei der Teilnahme an einem Betriebs-
praktikum oder Ferienjob, auch für die Beschädigung 
von Lehrgeräten oder Maschinen.

6.  Fachpraktischer Unterricht

Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht mitversi-
cherter Personen bei der Teilnahme an einem fach-
praktischen Unterricht (z. B. an Fach-, Gesamt- und 
Hochschulen oder einer Universität), auch für die Be-
schädigung von Lehrgeräten oder Maschinen.

7.  Gefälligkeitshandlungen

Der Versicherer wird sich nicht auf den Einwand der 
Gefälligkeit berufen, wenn der VN es wünscht und an-
derweitig kein Versicherungsschutz für den Schaden 
besteht.

Eine Leistung erfolgt – in teilweiser Abweichung der 
Ziffern 1.1 und 5.1 AHB – auch ohne Vorliegen einer 
gesetzlichen Haftung.

Ein Mitverschulden des Geschädigten wird bei der 
Leistung berücksichtigt.

Die Höchstersatzleistung je Versicherungsfall beträgt 
10.000 EUR.

Die Selbstbeteiligung beträgt je Versicherungsfall 100 
EUR.

8.  Ehrenamtliche Tätigkeit / Freiwilligenarbeit

Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus einer nicht 
hoheitlichen ehrenamtlichen Tätigkeit oder unentgelt-
lichen Freiwilligenarbeit aufgrund eines sozialen En-
gagements.

Hierunter fallen z. B. die Mitarbeit

•  in der Kranken- und Altenpflege; der Behinder-
ten-, Kirchenund Jugendarbeit

•  in Vereinen, Bürgerinitiativen, Parteien und Inter-
essenverbänden

•  bei der Freizeitgestaltung in Sportvereinigungen, 
Musikgruppen, bei Pfadfindern oder gleichartig 
organisierten Gruppen

Erlangt der Versicherte Versicherungsschutz aus ei-
nem anderen Haftpflichtversicherungsvertrag (z. B. 
Vereins oder Betriebs- Haftpflichtversicherung), ent-
fällt der Versicherungsschutz aus diesem Vertrag.

Nicht versichert sind die Gefahren aus der Ausübung 
von

a)  öffentlichen/hoheitlichen Ehrenämtern wie z. B. 
als Bürgermeister, Gemeinderatsmitglied, Schöf-
fe, Laienrichter, Prüfer für Kammern, Angehöriger 
der Freiwilligen Feuerwehr.

b)  wirtschaftlichen/sozialen Ehrenämtern mit be-
ruflichem Charakter wie z. B. als Betriebs- und 
Personalrat, Versichertenältester, Vertrauensper-
son nach §40 SGB IV, beruflicher Betreuer nach 
§1897 (6) BGB.

9.  Kindertagespflege / Tätigkeit als Tagesmutter / 
Tagesvater oder Babysitter 

Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus der Tä-
tigkeit als Tagesmutter / Tagesvater oder Babysitter, 
insbesondere der sich daraus ergebenden Aufsichts-
pflicht für fremde Kinder im eigenen oder fremden 
Haushalt, auch außerhalb der Wohnung, z. B. beim 
Einkaufen, auf Spielplätzen oder bei Ausflügen.

Versicherungsschutz besteht – abweichend von A I. 
und Ziffer 7.7 AHB – auch wenn diese Tätigkeit be-
ruflich ausgeübt wird. Eine Verdiensthöchstgrenze 
besteht nicht.

Nicht versichert ist die Ausübung der Tätigkeit für Be-
triebe und Institutionen, wie z. B. Kindergärten, Kin-
dertagesstätten oder Kinderhorte oder wenn Mitarbei-
ter beschäftigt werden.

Mitversichert ist die gleichartige gesetzliche Haftpflicht 
der fremden Kinder während der Obhut.

Versichert sind auch – in teilweiser Abänderung von 
A II. 2. und Ziffer 7.5 (1) AHB – Haftpflichtansprüche

•  der Tageskinder untereinander, sofern es sich 
nicht um Geschwister handelt

•  der Tageskinder gegenüber den durch diesen Ver-
trag versicherten Personen

Erlangt das Kind Versicherungsschutz aus einem an-
deren Haftpflichtversicherungsvertrag, entfällt der Ver-
sicherungsschutz aus diesem Vertrag.

10.  Tätigkeit als Betreuer / Vormund

Versichert ist die persönliche gesetzliche Haftpflicht 
des VN als vom Betreuungsgericht (oder gleichartiger 
berechtigter Stellen) bestellter – nicht beruflicher – Be-
treuer/Vormund für die zu betreuende Person.

Für die Dauer der Betreuung/Vormundschaft ist im 
Umfang dieser Vertragsbestimmungen die persön-
liche gesetzliche Haftpflicht für die betreute Person 
mitversichert.

11.  Tiere

Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht als

a)  Halter oder Hüter von

–  zahmen Haustieren, z. B. Katzen, Kaninchen, 
Tauben, Frettchen, Pfauen, Schweine, Schafe 
und Ziegen

–  gezähmten Kleintieren, z. B. Singvögel, Papa-
geien, Rennmäuse, Hamster, Meerschwein-
chen, Frösche, Kröten, Schildkröten, Mäuse, 
Farbratten, Gänse und Enten

–  Bienen

Nicht versichert ist das Halten und Hüten von 
Hunden (ausgenommen des eigenen Assistenz-
hundes, z. B. Blindenführ-, Behindertenbegleit- 
oder Signalhund), Rindern, Pferden, sonstigen 
Reit- und Zugtieren (z. B. Esel), wilden Tieren so-
wie von Tieren, die zu gewerblichen oder landwirt-
schaftlichen Zwecken gehalten werden, gleichgül-
tig aufgrund welcher Rechtsnorm ein Anspruch 
geltend gemacht wird.
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b)  Hüter fremder Hunde – abweichend von A III. 11. 
a) –, jedoch nicht, wenn es sich um eine gewerbs-
mäßige Hütung handelt.

Erlangt der Versicherte Versicherungsschutz aus 
einem anderen Haftpflichtversicherungsvertrag, 
entfällt der Versicherungsschutz aus diesem Ver-
trag.

c)  Reiter oder Hüter fremder Pferde (auch bei der 
Führung als Handpferd) – abweichend von A III. 
11. a) – und Benutzer fremder Fuhrwerke zu pri-
vaten Zwecken. Andere Reit- und Zugtiere (z. B. 
Esel) sind hier gleichgestellt.

Nicht versichert sind Haftpflichtansprüche der Tierhal-
ter, Tiereigentümer oder Fuhrwerkseigentümer, es sei 
denn, es handelt sich um Personenschäden.

Erlangt der Versicherte Versicherungsschutz aus ei-
nem anderen Haftpflichtversicherungsvertrag, entfällt 
der Versicherungsschutz aus diesem Vertrag.

12.  Fahrzeuge

Versichert ist – abweichend von A IV. 5. – die gesetz-
liche Haftpflicht durch den Gebrauch folgender Fahr-
zeuge:

a)  Fahrräder (auch bei der privaten Teilnahme an 
Radrennen, z. B. Straßenrundfahrten, Triathlon, 
Mountainbiking sowie Vorbereitungen hierzu 
(Training)) und alle anderen nicht selbst fahren-
den nicht versicherungspflichtigen Landfahrzeuge 
z. B. Dreiräder, Tretroller, Skate-, Kick- und Stick-
boards, Ski-Langlauf-/Nordic-Cross-Skater, Pe-
delecs/Elektroräder, Rollatoren.

b)  Kraftfahrzeuge (Kfz) mit nicht mehr als 6 km/h 
bauartbedingter Höchstgeschwindigkeit.

c)  Kfz und Anhänger, die ausschließlich auf nichtöf-
fentlichen Wegen und Plätzen verkehren, ohne 
Beschränkung der Höchstgeschwindigkeit. Nicht 
versichert sind Kfz-Rennen sowie die Vorberei-
tungen (Training) dazu.

d)  Motorbetriebene Rollstühle, Kinderfahrzeuge, 
Golfwagen/-buggys, selbstfahrende Arbeitsma-
schinen (z.B. Aufsitzrasenmäher und Schnee-
räumgeräte) sowie Hub- und Gabelstapler, mit 
nicht mehr als 20 km/h und sofern für diese keine 
Versicherungspflicht besteht.

e)  nicht versicherungspflichtige Anhänger.

f)  Ferngelenkte Modellfahrzeuge ohne Stück- und 
Geschwindigkeitsbeschränkung (Land- und Was-
serfahrzeugmodelle).

g)  Luftfahrzeuge (z. B. Flugmodelle, unbemannte 
Ballone, Spiel- und Sportlenkdrachen), die nicht 
der Versicherungspflicht unterliegen. Mitversichert 
sind hierbei sogenannte Mini-Hubschrauber und –
Flugzeuge als elektromotorisierte Spielgeräte mit 
einem Einzelgewicht bis maximal 50 Gramm.

h)  Wassersportfahrzeuge ohne Motor, z. B. 
Schlauch-, Paddel und Ruderboote, Flöße (auch 
selbst gebaute), Kajaks, Kanus, Kanadier, Surf-
bretter, Windsurfbretter, Wakeboards.

i)  Segelboote (eigene und fremde) mit einer Se-
gelfläche bis 15 m², auch mit Hilfs- oder Außen-
bordmotoren bis 15 PS/11,03 kW.

j)  Motorboote und sonstige Wassersportfahrzeuge 
mit Motor

–  Eigene mit einer Motorstärke bis 5 PS/3,68 kW

–  Fremde mit einer Motorstärke bis 80 PS/58,84 
kW, die sich jedoch nicht im Eigentum von mit-
versicherten Personen befinden dürfen Darü-
ber hinaus mitversichert ist der gelegentliche 
Gebrauch von fremden Fahrzeugen mit Mo-
toren höherer Leistung, soweit für das Führen 
keine behördliche Erlaubnis erforderlich ist.

k)  Kitesport-Geräte zu Wasser und an Land, wie z. 
B. Kite-Boards (Kitesurfen), Kite-Ski (Snowkiten) 
oder Kite-Buggys (Kitesailing) sowie Strand- bzw. 
Landsegler.

13.  Waffenklausel / Signalmittel / Feuerwerk

Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus dem er-
laubten Besitz und aus dem Gebrauch von Hieb-, 
Stoß-, Signal- und Schusswaffen sowie Munition und 
Geschossen einschließlich deren Verwendung im 
Wasser-, Luft- und alpinen Sportbereich, nicht jedoch 
zu Jagdzwecken oder zu strafbaren Handlungen. Mit-
versichert gilt auch die gesetzliche Haftpflicht aus dem 
Besitz und Gebrauch von (Silvester- u. ä.) Feuerwerk.

14.  Ausland

Versichert ist – abweichend von Ziffer 7.9 AHB – die 
gesetzliche Haftpflicht aus im Ausland vorkommenden 
Schadenereignissen

•  die auf eine versicherte Handlung im Inland bzw. 
auf ein im Inland oder Ausland bestehendes versi-
chertes Risiko zurückzuführen sind

•  die bei einem vorübergehenden Auslandsaufent-
halt eingetreten sind

Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus der 
vorübergehenden Benutzung oder Anmietung von 
im Ausland gelegenen Wohnungen und Häusern 
gemäß Ziffer III. 1.1 a) – c)

Versicherungsschutz besteht für vorübergehende 
Auslandsaufenthalte in Europa ohne eine zeitliche 
Eingrenzung und sonstige vorübergehende außereu-
ropäische Auslandsaufenthalte bis zu einer Dauer von 
drei Jahren.

Soweit der Zahlungsort außerhalb der Staaten, die 
der Europäischen Währungsunion angehören, liegt, 
gelten die Verpflichtungen des Versicherers mit dem 
Zeitpunkt als erfüllt, mit dem der Euro-Betrag bei ei-
nem in der Europäischen Währungsunion gelegenen 
Geldinstitut angewiesen ist.

15.  Vermögensschäden

1.  Versichert ist im Rahmen des Vertrages die gesetz-
liche Haftpflicht wegen Vermögensschäden im Sinne 
der Ziffer 2.1 AHB wegen Versicherungsfällen, die 
während der Wirksamkeit der Versicherung eingetre-
ten sind.

2.  Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schäden

1. durch vom VN (oder in seinem Auftrag oder für sei-
ne Rechnung von Dritten) hergestellte oder ge-
lieferte Sachen, erbrachte Arbeiten oder sonstige 
Leistungen;
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2. aus planender, beratender, bau- oder montagelei-
tender, prüfender oder gutachterlicher Tätigkeit;

3.  aus Ratschlägen, Empfehlungen oder Weisungen 
an wirtschaftlich verbundene Unternehmen;

4.  aus Vermittlungsgeschäften aller Art;

5.  aus Auskunftserteilung, Übersetzung sowie Rei-
severanstaltung;

6.  aus Anlage-, Kredit-, Versicherungs-, Grund-
stücks-, Leasing- oder ähnlichen wirtschaftlichen 
Geschäften, aus Zahlungsvorgängen aller Art, 
aus Kassenführung sowie Untreue oder Unter-
schlagung;

7.  aus Rationalisierung und Automatisierung;

8.  der Verletzung von gewerblichen Schutzrechten 
und Urheberrechten sowie des Kartell- oder Wett-
bewerbsrechts;

9.  aus der Nichteinhaltung von Fristen, Terminen, 
Vorund Kostenanschlägen;

10.  aus Pflichtverletzungen, die mit der Tätigkeit als 
ehemalige oder gegenwärtige Mitglieder von Vor-
stand, Geschäftsführung, Aufsichtsrat, Beirat oder 
anderer vergleichbarer Leitungs- oder Aufsichts-
gremien/Organe im Zusammenhang stehen;

11.  aus bewusstem Abweichen von gesetzlichen oder 
behördlichen Vorschriften, von Anweisungen oder 
Bedingungen des Auftraggebers oder aus sonsti-
ger bewusster Pflichtverletzung;

12.  aus dem Abhandenkommen von Sachen, auch 
z. B. von Geld, Wertpapieren und Wertsachen. In 
teilweiser Abweichung gilt durch A III. 3 Schlüssel-
verlust versichert.

13.  aus Schäden durch ständige Emissionen (z. B. 
Geräusche, Gerüche, Erschütterungen).

16. Elektronischer Datenaustausch / Internetnutzung

1.  Versichert ist – abweichend von Ziffer 7.15 AHB – die 
gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers 
wegen Schäden aus dem Austausch, der Übermitt-
lung und der Bereitstellung elektronischer Daten, z. B. 
im Internet, per E-Mail oder mittels Datenträger, so-
weit es sich handelt um

(1) Löschung, Unterdrückung, Unbrauchbarmachung 
oder Veränderung von Daten (Datenveränderung) 
bei Dritten durch Computer-Viren und/oder ande-
re Schadprogramme;

(2) Datenveränderung aus sonstigen Gründen sowie 
der Nichterfassung und fehlerhaften Speicherung 
von Daten bei Dritten und zwar wegen 

•  sich daraus ergebender Personen- und Sach-
schäden, nicht jedoch weiterer Datenverände-
rungen

sowie

•  der Kosten zur Widerherstellung der veränder-
ten Daten bzw. Erfassung/korrekter Speiche-
rung nicht oder fehlerhaft erfasster Daten;

(3)  Störung des Zugangs Dritter zum elektronischen 
Datenaustausch.

Für Ziffer 16.1 (1) bis 16.1 (3) gilt:

Dem Versicherungsnehmer obliegt es, dass seine 
auszutauschenden, zu übermittelnden, bereitgestell-
ten Daten durch Sicherheitsmaßnahmen und/oder 
-techniken (z. B. Virenscanner, Firewall) gesichert 
oder geprüft werden bzw. worden sind, die dem Stand 
der Technik entsprechen.

Diese Maßnahmen können auch durch Dritte erfolgen.

Verletzt der Versicherungsnehmer diese Obliegenheit, 
richten sich die Rechtsfolgen der Verletzung nach Zif-
fer 26 AHB.

2.  Abweichend von Ziffer 6.3 AHB gilt:

Mehrere während der Wirksamkeit der Versicherung 
eintretende Versicherungsfälle gelten als ein Versi-
cherungsfall, der im Zeitpunkt des ersten dieser Versi-
cherungsfälle eingetreten ist, wenn diese

•  auf derselben Ursache,

•  auf gleichen Ursachen mit innerem, insbesondere 
sachlichem und zeitlichem Zusammenhang oder

•  auf dem Austausch, der Übermittlung und Bereit-
stellung elektronischer Daten mit gleichen Män-
geln beruhen.

3.  Versicherungsschutz besteht – abweichend von Ziffer 
7.9 AHB – für Versicherungsfälle im Ausland.

Dies gilt im Rahmen der vereinbarten Deckungssum-
me soweit die versicherten Haftpflichtansprüche in 
europäischen Staaten und nach dem Recht europäi-
scher Staaten geltend gemacht werden.

Für Schadenfälle außerhalb der Staaten der Europäi-
schen Union, der

Schweiz, Norwegens, Islands und Lichtenstein beträgt 
die Gesamtleistung für alle Versicherungsfälle eines 
Versicherungsjahres 5.000.000 EUR.

4.  Nicht versichert sind Ansprüche aus nachfolgend ge-
nannten Tätigkeiten und Leistungen:

• Software-Erstellung, -Handel, -Implementierung, 
-Pflege;

•  IT-Beratung, -Analyse, -Organisation, -Einwei-
sung, -Schulung;

•  Netzwerkplanung, -installation, -integration, -be-
trieb, -wartung, - pflege;

•  Bereithaltung fremder Inhalte, z. B. Access-, Host-,  
Full-Service-Providing;

•  Betrieb von Datenbanken.

5.  Ausgeschlossen vom Versicherungsschutz sind An-
sprüche

(1)  wegen Schäden, die dadurch entstehen, dass der 
VN bewusst

•  unbefugt in fremde Datenverarbeitungssysteme/
Datennetze eingreift (z. B. Hacker-Attacken, De-
nial of Service Attacks),

•  Software einsetzt, die geeignet ist, die Datenord-
nung zu zerstören oder zu verändern (z. B. Soft-
ware-Viren, Trojanische Pferde);



BA die Bayerische Allgemeine Versicherung AG   8

B
 2

20
13

7 
(0

1.
21

)

(2)  die in engem Zusammenhang stehen mit

• massenhaft versandten, vom Empfänger unge-
wollten elektronisch übertragenen Informatio-
nen (z. B. Spamming),

• Dateien (z. B. Cookies), mit denen widerrechtlich 
bestimmte Informationen über Internet-Nutzer 
gesammelt werden sollen;

(3) gegen den Versicherungsnehmer oder jeden Mit-
versicherten, soweit diese den Schaden durch 
bewusstes Abweichen von gesetzlichen oder 
behördlichen Vorschriften (z. B. Teilnahme an 
rechtswidrigen Online-Tauschbörsen) oder durch 
sonstige bewusste Pflichtverletzungen herbeige-
führt haben.

17.  Vorsorge-Versicherung

Versicherungsschutz besteht – abweichend von Ziffer 
4.2 AHB – bis zur Höhe der vereinbarten Deckungs-
summe.

Die Bestimmungen der Vorsorge-Versicherung gelten 
für den VN und für mitversicherte Personen nach A II. 
1. a) – c).

Abweichend von Ziffer 4.3 (3) AHB besteht Vorsorge- 
Versicherungsschutz für versicherungspflichtige Tiere.

18.  Selbstständige nebenberufliche Tätigkeiten

Versichert ist – bei überwiegend nichtselbstständig 
Beschäftigten und abweichend von A I. und IV. 1. a) 
– die gesetzliche Haftpflicht aus der Ausübung einer 
selbstständigen nebenberuflichen Tätigkeit bis zu ei-
nem Gesamtjahresumsatz von 6.000 EUR.

Mitversichert sind hierbei auch Tätigkeiten bei vorlie-
gender Arbeitslosigkeit, während der Schulausbildung 
oder des Studiums, als Hausfrau oder -mann.

Übersteigt bei einer mitversicherten Person der Ge-
samtjahresumsatz diesen Betrag entfällt die Mit-
versicherung für diese Person. Nicht versichert sind 
handwerkliche, medizinisch/heilende und planende/
bauleitende Tätigkeiten oder wenn Mitarbeiter be-
schäftigt werden.

Erlangt der Versicherte Versicherungsschutz aus ei-
nem anderen Haftpflichtversicherungsvertrag, entfällt 
der Versicherungsschutz aus diesem Vertrag.

19.  Allmählichkeitsschäden

Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht wegen Schä-
den die durch allmähliche Einwirkungen der Tempe-
ratur, von Gasen, Dämpfen, Feuchtigkeit oder Nie-
derschlägen (Rauch, Ruß, Staub und dergleichen) 
entstehen.

20.  Persönlichkeits- und Namensrechtsverletzungen

Eingeschlossen sind – abweichend von Ziffer 7.16 
AHB – Haftpflichtansprüche wegen Schäden aus Per-
sönlichkeits- oder Namensrechtsverletzungen. Vor-
satz bleibt gemäß Ziffer 7.1 AHB ausgeschlossen.

21.  Anfeindung, Schikane, Belästigung, Ungleichbe-
handlung oder sonstigen Diskriminierungen

Eingeschlossen sind – abweichend von Ziffer 7.17 
AHB – Haftpflichtansprüche wegen Anfeindung, Schi-
kane, Belästigung, Ungleichbehandlung oder sons-
tigen Diskriminierungen. Vorsatz bleibt gemäß Ziffer 
7.1 AHB ausgeschlossen.

22.  Forderungsausfalldeckung

1.  Gegenstand der Forderungsausfalldeckung

1.1  Versicherungsschutz besteht für den Fall, dass der 
Versicherungsnehmer oder eine mitversicherte Per-
son während der Wirksamkeit der Versicherung von 
einem Dritten geschädigt wird (Versicherungsfall) und 
der wegen dieses Schadenereignisses in Anspruch 
genommene Dritte seiner Schadenersatzverpflichtung 
ganz oder teilweise nicht nachkommen kann, weil die 
Zahlungsoder Leistungsunfähigkeit des schadener-
satzpflichtigen Dritten festgestellt worden ist und die 
Durchsetzung der Forderung gegen ihn gescheitert 
ist.

Ein Schadenereignis ist ein Ereignis, das einen Perso-
nen-, Sach- oder daraus resultierenden Vermögens-
schaden zur Folge hat und für den der Dritte aufgrund 
gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen privatrechtli-
chen Inhalts zum Schadenersatz verpflichtet ist (schä-
digender Dritter).

1.2  Der Versicherer ist in dem Umfang leistungspflichtig, 
in dem der schadenersatzpflichtige dritte Versiche-
rungsschutz im Rahmen und Umfang der Privat-Haft-
pflichtversicherung des Versicherungsnehmers hätte. 
Daher finden im Rahmen der Forderungsausfallde-
ckung für die Person des Schädigers auch die Risi-
kobeschreibungen und Ausschlüsse Anwendung, 
die für den Versicherungsnehmer gelten. So besteht 
insbesondere kein Versicherungsschutz, wenn der 
Schädiger den Schaden im Rahmen seiner berufli-
chen oder gewerblichen Tätigkeit verursacht hat oder 
wenn der Schädiger den Versicherungsfall vorsätzlich 
herbeigeführt hat.

Mitversichert sind gesetzliche Haftpflichtansprüche 
gegen Dritte aus der Eigenschaft des Schädigers als 
privater Halter eines Hundes oder Pferdes.

2.  Leistungsvoraussetzungen

Der Versicherer ist gegenüber dem Versicherungs-
nehmer oder einer mitversicherten Person leistungs-
pflichtig, wenn

2.1  die Forderung durch ein rechtskräftiges Urteil oder ei-
nen vollstreckbaren Vergleich vor einem ordentlichen 
Gericht in der Bundesrepublik Deutschland oder ei-
nem anderen Mitgliedsstaat der Europäischen Union, 
der Schweiz, Norwegens, Island und Liechtenstein 
festgestellt worden ist. Anerkenntnis-, Versäumnisur-
teile und gerichtliche Vergleiche sowie vergleichbare 
Titel der vorgenannten Länder binden den Versicherer 
nur, soweit der Anspruch auch ohne einen dieser Titel 
bestanden hätte, 

2.2  der schädigende Dritte zahlungs- oder leistungsunfä-
hig ist. Dies ist der Fall, wenn der Versicherungsneh-
mer oder eine mitversicherte Person nachweist, dass

–  eine Zwangsvollstreckung nicht zur vollen Befrie-
digung geführt hat,

–  eine Zwangsvollstreckung aussichtslos erscheint, 
da der schadenersatzpflichtige Dritte in den letz-
ten drei Jahren die eidesstattliche Versicherung 
über seine Vermögensverhältnisse abgegeben 
hat
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oder

–  ein gegen den schadenersatzpflichtigen Dritten 
durchgeführtes Insolvenzverfahren nicht zur vol-
len Befriedigung geführt hat oder ein solches Ver-
fahren mangels Masse abgelehnt wurde,

und

2.3  an den Versicherer die Ansprüche gegen den scha-
denersatzpflichtigen Dritten in Höhe der Versi-
cherungsleistung abgetreten werden und die voll-
streckbare Ausfertigung des Urteils oder Vergleichs 
ausgehändigt wird. Der Versicherungsnehmer hat an 
der Umschreibung des Titels auf den Versicherer mit-
zuwirken

3.  Umfang der Forderungsausfalldeckung

3.1  Versicherungsschutz besteht bis zur Höhe der titulier-
ten Forderung.

3.2  Die Entschädigungsleistung des Versicherers ist bei 
jedem Versicherungsfall auf die vereinbarten Ver-
sicherungssummen begrenzt. Dies gilt auch dann, 
wenn sich der Versicherungsschutz auf mehrere ent-
schädigungspflichtige Personen erstreckt.

3.3  Für Schäden bis zur Höhe von 10.000 EUR besteht 
kein Versicherungsschutz.

3.4 Dem schadenersatzpflichtigen Dritten stehen keine 
Rechte aus diesem Vertrag zu.

4.  Räumlicher Geltungsbereich

Versicherungsschutz besteht für Schadenersatzan-
sprüche aufgrund gesetzlicher Haftpflichtbestim-
mungen privatrechtlichen Inhalts anlässlich von 
Schadenereignissen, die in einem Mitgliedsstaat der 
Europäischen Union, der Schweiz, Norwegens, Island 
oder Liechtenstein eintreten.

5.  Ergänzende Ausschlüsse

5.1  Nicht versichert sind Ansprüche wegen Schäden an

–  Kraft-, Luft- und Wasserfahrzeugen, Kraftfahrzeu-
ganhängern

–  Immobilien

–  Tieren

–  Sachen, die ganz oder teilweise dem Bereich ei-
nes Betriebes, Gewerbes, Berufes, Dienstes oder 
Amtes des Versicherungsnehmers oder einer mit-
versicherten Person zuzurechnen sind und alle 
sich daraus ergebenen Vermögensschäden.

5.2  Der Versicherer leistet keine Entschädigung für

–  Verzugszinsen, Vertragsstrafen, Kosten der 
Rechtsverfolgung;

–  Forderungen aufgrund eines gesetzlichen oder 
vertraglichen Forderungsübergangs;

–  Ansprüche, soweit sie darauf beruhen, dass be-
rechtigte Einwendungen oder begründete Rechts-
mittel nicht oder nicht rechtzeitig vorgebracht oder 
eingelegt wurden;

–  Ansprüche aus Schäden, zu deren Ersatz

–  ein anderer Versicherer Leistungen zu erbringen 
hat (z.B. der Schadensversicherer des Versiche-
rungsnehmers) oder

–  ein Sozialversicherungsträger oder Sozialleis-
tungsträger Leistungen zu erbringen hat, auch 
nicht, soweit es sich um Rückgriffs-, Beteiligungs-
ansprüche oder ähnliche von Dritten handelt.

23.  Spezial-Schadenersatzrechtsschutz

(1)  Die asspario hat für die Versicherten der Pri-
vaten Haftpflichtversicherung einen Rahmen-
vertrag über eine Spezial-Schadenersatz-
rechtsschutz-Versicherung mit der Itzehoer 
Versicherung/Brandgilde abgeschlossen. Diesem 
Rahmenvertrag liegen die untenstehenden Be-
dingungen zugrunde. Der Beitrag für die Spezi-
al-Schadenersatzrechtsschutz-Versicherung ist in 
der Prämie für die Private Haftpflichtversicherung 
enthalten. Im Falle der Beendigung der Privaten 
Haftpflichtversicherung endet auch der Versiche-
rungsschutz der Spezial-Schadenersatzrechts-
schutz-Versicherung.

a) Versicherungsnehmer:

asspario Versicherungsdienst AG

b) Versicherte Personen:

Versichert sind der jeweilige Versicherungs-
nehmer und die versicherten Personen einer 
über die asspario bestehenden Privaten Haft-
pflichtversicherung.

c) Versicherer:

Itzehoer Versicherung/Brandgilde von 1691 
Versicherungsverein a.G. 
Itzehoer Platz, 25521 Itzehoe,  
Tel.: +49 4821 773-0

(2)  Hinweis auf die zugrunde liegenden Bedingun-
gen:

a)  Ist die gerichtliche Durchsetzung eines Scha-
denersatzanspruches im Rahmen dieser 
Ausfalldeckung nicht durch eine anderweitig 
bestehende Rechtsschutzversicherung ge-
deckt, hält der Versicherer eine gerichtliche 
Durchsetzung nach Prüfung der eingereichten 
Schadenunterlagen für erforderlich, leitet der 
Versicherer die Unterlagen für eine Deckungs-
prüfung im Schadenersatz‐Rechtsschutz un-
mittelbar an die Itzehoer Versicherung/Brand-
gilde weiter. Itzehoer Versicherung / Brandgilde 
leistet Schadenersatzrechtsschutz gemäß den 
nachfolgenden Bedingungen (subsidiäre De-
ckung), sofern der Streitwert 0 EUR übersteigt. 
Anspruch auf Rechtsschutz besteht von dem 
ersten Ereignis an, durch das der Schaden 
verursacht wurde, soweit dieses Ereignis nach 
Vertragsbeginn und vor Vertragsbeendigung 
eintritt.

b) Erstreckt sich der Rechtsschutzfall über einen 
Zeitraum, ist dessen Beginn maßgeblich. Sind 
für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen 
mehrere Rechtsschutzfälle ursächlich, ist 
der erste entscheidend, wobei jedoch jeder 
Rechtsschutzfall außer Betracht bleibt, der län-
ger als ein Jahr vor Beginn des Versicherungs-
schutzes für den betroffenen Gegenstand der 
Versicherung eingetreten ist oder, soweit sich 
der Rechtsschutzfall über einen Zeitraum er-
streckt, beendet ist. Es besteht kein Versiche-



BA die Bayerische Allgemeine Versicherung AG   10

B
 2

20
13

7 
(0

1.
21

)

rungsschutz, wenn der Anspruch auf Rechts-
schutz erstmals später als zwei Jahre nach 
Beendigung des Versicherungsschutzes für 
den betroffenen Gegenstand der Versicherung 
geltend gemacht wird.

(3)  Ausgeschlossene Rechtsangelegenheiten

Rechtsschutz besteht nicht für die Wahrnehmung 
rechtlicher Interessen

a) im Zusammenhang mit Erwerb, Veräußerung, 
Planung, Errichtung eines Gebäudes oder Ge-
bäudeteils oder im Zusammenhang mit Berg-
bauschäden;

b) mehrerer Versicherungsnehmer oder mitversi-
cherter Personen desselben Versicherungs-
vertrages untereinander, nichtehelicher und 
ehelicher Lebenspartner gegeneinander im 
ursächlichen Zusammenhang mit der Lebens-
gemeinschaft, auch nach deren Beendigung;

c) in Enteignungs‐, Planfeststellungs‐, Flurbe-
reinigungssowie im Baugesetzbuch geregelten 
Angelegenheiten;

d) vor Verfassungsgerichten, supranationalen 
oder internationalen Gerichten.

(4)  Leistungsumfang

Der Versicherer trägt die zur Rechtsverfolgung er-
forderlichen Kosten

a)  eines für den Versicherten tätigen Rechtsan-
waltes bis zur Höhe der gesetzlichen Vergü-
tung eines am Ort des zuständigen Gerichtes 
ansässigen Rechtsanwaltes;

b)  des Gerichts einschließlich der Entschädigung 
für Zeugen und Sachverständige, die vom Ge-
richt herangezogen werden sowie die Kosten 
des Gerichtsvollziehers;

c)  der Reisen des Versicherten zu einem aus-
ländischen Gericht, wenn sein Erscheinen als 
Partei angeordnet ist, in Höhe von maximal 
2.600 EUR pro Versicherungsfall;

d)  die dem Gegner durch die Wahrnehmung sei-
ner rechtlichen Interessen entstandenen sind, 
soweit der Versicherte zu deren Erstattung ver-
pflichtet ist; 

e)  eines Zwangsvollstreckungsschrittes.

f)  die Entschädigung ist in jedem Rechtsschutz-
fall auf 150.000 EUR begrenzt. Zahlungen für 
den Versicherten und mitversicherte Perso-
nen aufgrund desselben Rechtsschutzfalles 
werden hierbei zusammengerechnet. Dies 
gilt auch für Zahlungen aufgrund mehrerer 
Rechtsschutzfälle, die zeitlich und ursächlich 
zusammenhängen. Der Versicherer trägt nicht

g)  Kosten, die im Zusammenhang mit einer ein-
verständlichen Erledigung entstanden sind, 
soweit sie nicht dem Verhältnis des vom Versi-
cherten angestrebten Ergebnisses zum erziel-
ten Ergebnis entsprechen, es sei denn, dass 
eine hiervon abweichende Kostenverteilung 
gesetzlich vorgeschrieben ist;

h)  Kosten aufgrund von Zwangsvollstreckungs-
maßnahmen, die später als ein Jahr nach 
Rechtskraft des Vollstreckungstitels eingeleitet 
werden;

i) Kosten, die der Versicherungsnehmer ohne 
Rechtspflicht übernommen hat;

j) Kosten, die aufgrund der vierten oder jeder 
weiteren Zwangsvollstreckungsmaßnahme je 
Vollstreckungstitel entstehen;

k) Kosten, zu deren Übernahme ein anderer 
Rechtsschutzversicherer verpflichtet wäre, 
wenn der Spezial‐ Schadenersatz‐Rechts-
schutzvertrag nicht bestünde.

Der Versicherer zahlt in jedem Rechtsschutzfall 
höchstens die vereinbarte Versicherungssumme. 
Zahlungen für die versicherte Person aufgrund 
desselben Rechtsschutzfalles werden hierbei zu-
sammengerechnet. Dies gilt auch für Zahlungen 
aufgrund mehrerer Rechtsschutzfälle, die zeitlich 
und ursächlich zusammenhängen.

Bei Auslandsbezug sorgt der Versicherer für

a) die Übersetzung der für die Wahrnehmung der 
rechtlichen Interessen des Versicherungsneh-
mers notwendigen schriftlichen Unterlagen 
und trägt die dabei anfallenden Kosten;

b) die Bestellung eines für die Wahrnehmung der 
rechtlichen Interessen des Versicherten erfor-
derlichen Dolmetschers und trägt die für des-
sen Tätigkeit entstehenden Kosten.

(5)  Verhalten nach Eintritt eines Rechtsschutzfalles

Der Versicherte hat

a)  mit der Wahrnehmung seiner Interessen be-
auftragten Rechtsanwalt vollständig über die 
Sachlage zu unterrichten, ihm die Beweismit-
tel anzugeben, die möglichen Auskünfte zu 
erteilen und die notwendigen Unterlagen zu 
beschaffen;

b)  soweit seine Interessen nicht unbillig beein-
trächtigt werden,

aa)  vor Erhebung von Klagen oder Einlegung 
von Rechtsmitteln die Zustimmung des 
Versicherers einzuholen;

bb)  alles zu vermeiden, was die unnötige Er-
höhung von Kosten oder die Erschwerung 
ihrer Erstattung verursachen könnte.

c)  Ansprüche des Versicherten gegen Dritte auf 
Erstattung von Kosten, die der Versicherer ge-
tragen hat, gehen mit ihrer Erstattung auf den 
Versicherer über. Die für die Geltendmachung 
der Ansprüche notwendigen Unterlagen hat 
der Versicherte auszuhändigen und bei des-
sen Maßnahmen auf Verlangen mitzuwirken.

d)  Verletzt der Versicherte diese Pflichten, kann 
der Versicherer von der Verpflichtung zur Leis-
tung frei werden, es sei denn, die Verletzung 
beruhte weder auf Vorsatz noch auf grober 
Fahrlässigkeit. Bei vorsätzlicher oder grob 
fahrlässiger Verletzung bleibt der Versicherer 
insoweit verpflichtet, als die Verletzung Ein-
fluss weder auf die Feststellung des Rechts-
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schutzfalles noch auf die Feststellung oder 
den Umfang der dem Versicherer obliegenden 
Leistungen gehabt hat.

e) Der Versicherer bestätigt dem Versicherten den 
Umfang des für den Rechtsschutzfall beste-
henden Versicherungsschutzes. Ergreift der 
Versicherte Maßnahmen zur Wahrnehmung 
seiner rechtlichen Interessen, bevor der Versi-
cherer den Umfang des Rechtsschutzes bestä-
tigt, und entstehen durch solche Maßnahmen 
Kosten, trägt der Versicherer nur die Kosten, 
die er bei einer Rechtsschutzbestätigung vor 
Einleitung dieser Maßnahmen zu tragen hätte.

(6)  Stichentscheid

a) Lehnt der Versicherer den Rechtsschutz ab

aa) weil der durch die Wahrnehmung der 
rechtlichen Interessen voraussichtlich 
entstehende Kostenaufwand unter Be-
rücksichtigung der berechtigten Belange 
der Versichertengemeinschaft in einem 
groben Missverhältnis zum angestrebten 
Erfolg steht oder

bb)  weil im Schadenersatz-Rechtsschutz die 
Wahrnehmung der rechtlichen Interessen 
keine hinreichende Aussicht auf Erfolg 
hat,

cc)  ist dies der versicherten Person unver-
züglich unter Angabe der Gründe schrift-
lich mitzuteilen.

dd)  Hat der Versicherer seine Leistungspflicht 
gemäß Ziffer a) verneint und stimmt die 
versicherte Person der Auffassung des 
Versicherers nicht zu, kann er den für 
ihn tätigen oder von ihm noch zu beauf-
tragenden Rechtsanwalt auf Kosten des 
Versicherers veranlassen, diesem ge-
genüber eine begründete Stellungnahme 
abzugeben, ob die Wahrnehmung rechtli-
cher Interessen in einem angemessenen 
Verhältnis zum angestrebten Erfolg steht 
und hinreichende Aussichten auf Erfolg 
verspricht. Die Entscheidung ist für beide 
Teile bindend, es sei denn, dass sie offen-
bar von der wirklichen Sach- oder Rechts-
lage erheblich abweicht.

ee)  Der Versicherer kann der versicherten 
Person eine Frist von mindestens einem 
Monat setzen, binnen der der Versiche-
rungsnehmer den Rechtsanwalt vollstän-
dig und wahrheitsgemäß über die Sach-
lage zu unterrichten und die Beweismittel 
anzugeben hat, damit dieser die Stellung-
nahme gemäß Ziffer dd) abgeben kann. 
Kommt die versicherte Person dieser 
Verpflichtung nicht innerhalb der vom 
Versicherer gesetzten Frist nach, entfällt 
der Versicherungsschutz. Der Versiche-
rer ist verpflichtet, die versicherte Person 
ausdrücklich auf die mit dem Fristablauf 
verbundene Rechtsfolge hinzuweisen.

(7)  Ausschlussfrist

Alle Ansprüche aus dieser Ausfalldeckung mit 
subsidiärem Schadenersatzrechtschutz verfallen, 
wenn sie nicht binnen 2 Jahren ab dem Versiche-
rungsfall beim Versicherer schriftlich angemeldet 
worden sind. Im Übrigen gelten die AHB sowie die 
besonderen Bedingungen zur Privathaftpflichtver-
sicherung.

24.  Beschädigung geliehener und gemieteter beweg-
licher Sachen

Versichert ist – abweichend von Ziffer 7.6 AHB – die 
gesetzliche Haftpflicht aus der Beschädigung von 
fremden beweglichen Sachen, die zu privaten Zwe-
cken gemietet, geleast, gepachtet, geliehen wurden 
oder die Gegenstand eines besonderen Verwahrungs-
vertrages waren.

Die Höchstersatzleistung je Versicherungsfall beträgt 
5.000 EUR.

Nicht versichert sind Haftpflichtansprüche wegen 
Schäden

a)  an Kraft-, Luft- und Wasserfahrzeugen,

b)  durch Abnutzung, Verschleiß und übermäßiger 
Beanspruchung,

c)  an Schmuck- und Wertsachen, auch Geld, sowie 
alle sich daraus ergebenden Vermögensschäden.

25.  Prämienbefreiung bei unverschuldeter Arbeitslo-
sigkeit

Die nachstehend aufgeführten Bestimmungen gelten 
nur dann, wenn die Voraussetzungen gemäß Ziffer 1 
und 2 erfüllt sind.

1.  Für den Fall unverschuldeter Arbeitslosigkeit im Sinne 
des Arbeitsförderungsrechtes erfolgt bei unveränder-
tem Versicherungsschutz für maximal zwölf Monate 
eine Befreiung von der Prämienzahlung.

Voraussetzung ist, dass die Arbeitslosigkeit frühes-
tens sechs Monate nach Vertragsbeginn eingetreten 
ist (Wartezeit), es sich um eine Arbeitslosigkeit von 
mindestens sechs Wochen handelt und der Vertrag 
noch nicht gekündigt wurde.

2.  Der Anspruch auf Prämienbefreiung setzt des Weite-
ren voraus, dass der Arbeitnehmer vor Eintritt der Ar-
beitslosigkeit mindestens 18 Monate ununterbrochen 
in einem sozialversicherungspflichtigen, ungekündig-
ten und nicht befristeten Arbeitsverhältnis mit einer 
Arbeitszeit von mindestens 15 Wochenstunden stand 
und das 55.

Lebensjahr noch nicht vollendet hat. Ein Anspruch auf 
Prämienbefreiung besteht nicht, wenn der Versiche-
rungsnehmer als Wehrpflichtiger, Zivildienstleistender, 
Auszubildender, Mitarbeiter eines Saison- oder Kam-
pagnebetriebes, bei seinem Ehegatten oder einem in 
direkter Linie Verwandten beschäftigt war. Ebenfalls 
kein Anspruch auf Prämienbefreiung besteht, wenn 
bei Versicherungsbeginn bereits ein Kündigungs-
schutzverfahren rechtshängig oder eine Kündigung 
des Arbeitsverhältnisses ausgesprochen war. Der 
Anspruch auf Prämienbefreiung bei unverschuldeter 
Arbeitslosigkeit entsteht wieder, wenn nach Abschluss 
des Kündigungsschutzverfahrens bzw. nach Beendi-
gung des gekündigten Arbeitsverhältnisses die Vor-
aussetzungen gemäß Ziffer 1 erneut erfüllt sind.
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3.  Das Vorliegen der unter Ziffer 1 und 2 genannten Vo-
raussetzungen muss durch entsprechende Beschei-
nigungen der zuständigen Agentur für Arbeit und des 
Arbeitgebers nachgewiesen werden.

4.  Mehrfache Arbeitslosigkeit ist versichert. Im Falle 
wiederholter Arbeitslosigkeit muss der Versicherungs-
nehmer vor Beginn der erneuten Arbeitslosigkeit die 
Voraussetzungen gemäß Ziffer 2 erfüllt haben.

5.  Der Anspruch auf Prämienbefreiung ist unverzüglich 
nach Eintritt der Arbeitslosigkeit schriftlich vom Versi-
cherungsnehmer geltend zu machen.

Bei Vorliegen aller Voraussetzungen beginnt die Prä-
mienbefreiung mit dem auf den Eintritt der Arbeitslo-
sigkeit folgenden Kalendermonat, frühestens jedoch 
mit Eingang der schriftlichen Anzeige der Arbeitslo-
sigkeit bei der Bayerischen Beamten Versicherung 
AG. Der Beginn der Prämienbefreiung wird schriftlich 
bestätigt. Bis dahin sind die Versicherungsprämien 
bedingungsgemäß zu entrichten; überzahlte Prämien 
werden mit zu diesem Zeitpunkt offenen Posten ver-
rechnet.

6.  Über das Ende der Arbeitslosigkeit muss der Versi-
cherungsnehmer die Bayerische Beamten Versiche-
rung AG unverzüglich schriftlich informieren. Er ist 
verpflichtet, der Bayerische Beamten Versicherung 
AG jederzeit auf Anforderung Nachweise über die 
Fortdauer der Arbeitslosigkeit vorzulegen. Die Prä-
mienbefreiung tritt mit Ende des Kalendermonates, 
in dem die Bayerische Beamten Versicherung AG die 
Nachweise angefordert hat, außer Kraft, wenn der 
Bayerische Beamten Versicherung AG in einem sol-
chen Fall die Fortdauer der Arbeitslosigkeit nicht in-
nerhalb von zwei Wochen nachgewiesen wird.

IV.   Was ist nicht versichert
Neben den Ausschlüssen der AHB und den bei ein-
zelnen Abschnitten dieser BBR beschriebenen Aus-
schlüssen ist nicht versichert die gesetzliche Haft-
pflicht

1.  a)   aus der Ausübung eines Betriebes, Berufes, Diens-
tes, Amtes (auch öffentlichen Ehrenamtes),

b) aus einer verantwortlichen Betätigung in Vereini-
gungen aller Art,

c)  aus einer ungewöhnlichen und gefährlichen 
Handlung sowie aus einer jagdlichen Betätigung, 
soweit nicht in A. III. 8. oder 9. etwas anderes ver-
einbart ist.

2.  als Haus- und Grundbesitzer oder -eigentümer sowie 
als Bauherr oder Unternehmer von Bauarbeiten, so-
weit nicht in A. III. 1. oder 2. etwas anderes vereinbart 
ist.

3.  als Inhaber von Tankanlagen für Heizöl sowie sonsti-
ger Anlagen zur Lagerung von gewässerschädlichen 
Stoffen und aus der Verwendung dieser gelagerten 
Stoffe (siehe hierzu Abschnitt E).

4.  als Halter oder Hüter von Tieren, gleichgültig aufgrund 
welcher Rechtsnorm ein Anspruch geltend gemacht 
wird, soweit nicht in A. III. 11. etwas anderes verein-
bart ist.

5.  als Eigentümer, Besitzer, Halter oder Führer eines 
Kraft-, Luft-, Wasserfahrzeugs oder Kraftfahrzeugsan-
hängers wegen Schäden, die durch den Gebrauch 
des Fahrzeugs oder Anhängers verursacht werden, 
soweit nicht in A. III. 12. etwas anderes vereinbart ist.

6.  aus dem Eigentum, Besitz oder Gebrauch von Waffen, 
Munition und Geschossen soweit nicht in A III. 13. et-
was anderes vereinbart ist.

7.  Singleversicherung

Folgende Vereinbarungen aus A II. entfallen:

•  Ziffer II. 1 a) – Mitversicherung des Ehepartners 
oder eingetragenen Lebenspartners

•  Ziffer II. 1 b) – Mitversicherung der Kinder

8.  Selbstbeteiligung

Bei der Vereinbarung einer Selbstbeteiligung je Scha-
den gilt:

Die Selbstbeteiligung

a)  richtet sich nach der im Antrag festgelegten Höhe 
der Selbstbeteiligung je Schaden,

b)  wird bei jedem Schaden nur einmal abgezogen,

c)  gilt nicht für Kosten für die Abwehr von unberech-
tigten Ansprüchen nach Ziffer 5.1 AHB.

VI.   Zusatzbedingungen zur Privathaft-
pflicht plus select

1. Versicherte Personen

In Erweiterung zu A II 1. a):

1)  Versichert ist die gleichartige gesetzliche Haftpflicht 
der im Haushalt des VN lebenden pflegebedürftigen 
Personen (mindestens Pflegestufe 1).

2)  Versichert ist die gleichartige gesetzliche Haftpflicht 
der Eltern des VN sowie eines mitversicherten Ehe-
gatten/Partners, sofern sie (oder auch nur eine/r) dau-
erhaft in einem Altenpflegeheim leben.

3)  Versichert ist die gleichartige gesetzliche Haftpflicht 
aller unverheirateten bzw. nicht in einer eingetragenen 
oder eheähnlichen Lebenspartnerschaft lebenden 
Kinder des VN sowie des mitversicherten Ehegatten/
Partners, die mit dem VN in häuslicher Gemeinschaft 
leben und dort auch amtlich gemeldet sind.

Die Regelungen nach A II. 1. Mitversicherte Personen 
werden hierdurch nicht eingeschränkt. Besteht Versi-
cherungsschutz aus einem anderen Versicherungs-
vertrag entfällt der Versicherungsschutz aus diesem 
Vertrag.

2.  Immobilien

2.1  In Erweiterung zu A III. 1.1 e):

a)  Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht als Inha-
ber von unbebauten Grundstücken in Deutsch-
land sowie eines Grundstückes in Europa, bis zu 
einer Gesamtfläche von maximal 5.000 m².

Versicherungsschutz besteht bei einer privaten, 
land- oder forstwirtschaftlichen Nutzung, sowie 
wenn sich kleinere Gebäude oder sonstige Bau-
ten bis 15 m² Grundfläche auf den Grundstücken 
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befinden, wie z. B. Geräteschuppen, Schutzhütten 
oder Hochsitze. Mitversichert ist die gesetzliche 
Haftpflicht aus der Vermietung/Verpachtung die-
ser Grundstücke

b)  Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht als Eigen-
tümer eines nicht selbst bewohnten Einfamilien-
hauses (ohne Einliegerwohnung), dass dem Ver-
sicherungsnehmer und/oder dem mitversicherten 
Ehegatten/Partner im Rahmen der vorgezogenen 
Vermögensübertragung grundbuchamtlich über-
tragen wurde, sofern es von den bisher in dem 
Gebäude lebenden Eltern des VN/Ehegatten/
Partners weiter bewohnt wird.

Wenn das Haus durch andere Personen bewohnt 
wird (vor, während oder nach der Übertragung) 
oder unbewohnt ist, entfällt diese Deckung. Es 
gelten dann die Bestimmungen zur Vorsorge-Ver-
sicherung nach Ziffer 4 AHB.

2.2  In Erweiterung zu A III. 1.1 a) – c) sowie VI. 1.1 
und 1.2:

Versichert ist – abweichend von A IV. 3. und im Um-
fang der Zusatzbedingungen für die Versicherung der 
Haftpflicht aus Gewässerschäden (Anlagenrisiko - Ab-
schnitt F) – die gesetzliche Haftpflicht als Inhaber von 
Tankanlagen für Heizöl, Anlagen der Erneuerbaren 
Energien, z. B. Erdwärmeanlagen, sowie von Flüssig-
gastanks, Abwassergruben und Kleinkläranlagen.

Abweichend von Abschnitt F Ziffer 1. (1) jedoch nur für 
über diese Privathaftpflichtversicherung versicherten 
Gebäude und Grundstücke.

2.3  In Erweiterung zu A III. 1.1 b):

b)  Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht als Inha-
ber eines selbst bewohnten Ein- oder Zweifamili-
enhauses in Deutschland.

2.4  In Erweiterung zu A III. 1.2 b):

Versichert ist bei den in A III. 1.1 genannten Immobili-
en und Grundstücken die gesetzliche Haftpflicht auch 
bei einer Vermietung zu Wohnzwecken der in Europa 
gelegenen Objekte, z. B. Ferienwohnung, Ferienhaus.

2.5  In Erweiterung zu A III. 1.1 b) bzw.1.2 b):

Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus der Ver-
mietung einer Wohnung im selbst bewohnten Zweifa-
milienhaus.

2.6  In Erweiterung zu A III. 1.2 b):

Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus der Ver-
mietung von Betten/Schlafstellen (für regulär maximal 
acht Personen) an Feriengäste im mitversicherten 
und selbst bewohnten Ein- oder Zweifamilienhaus in 
Deutschland. Bei mehr als acht zu vermietenden Bet-
ten/Schlafstellen entfällt der Versicherungsschutz aus 
diesem Vertrag.

2.7  In Erweiterung zu A III. 1.2 d):

Versichert ist bei den in A III. 1.1 sowie VI. 1.1 und 1.2 
genannten Immobilien und Grundstücken die gesetz-
liche Haftpflicht

d)  als Bauherr oder Unternehmer von Baumaßnah-
men (Neubauten, Umbauten, Anbauten, Repa-
raturen, Abbruch- und Grabearbeiten) inklusive 

privater Eigenleistungen, bis zu einer Gesamtbau-
summe von 100.000 EUR je Bauvorhaben.

Zur Bausumme zählen alle tatsächlichen Auf-
wendungen für die Gesamtbaumaßnahme. Wird 
dieser Betrag überschritten, entfällt die Mitversi-
cherung. Es gelten dann die Bestimmungen der 
Vorsorge-Versicherung nach Ziffer 4 AHB.

3.  Mietsachschäden

In Erweiterung zu A III. 2.:

Bei gemieteten Ferienwohnungen und -häusern sowie 
Hotelzimmern (auch Schiffskabinen) ist die Beschädi-
gung von beweglichen Einrichtungsgegenständen (z. 
B. Mobiliar, Gardinen, Geschirr) bis 50.000 EUR mit-
versichert.

4.  Beschädigung geliehener und gemieteter beweg-
licher Sachen In Erweiterung zu A III. 24:

Versichert ist – abweichend von Ziffer 7.6 AHB und 
A III. 24 – die gesetzliche Haftpflicht aus der Beschä-
digung von fremden beweglichen Sachen, die zu pri-
vaten Zwecken gemietet, geleast, gepachtet, geliehen 
wurden oder die Gegenstand eines besonderen Ver-
wahrungsvertrages waren.

Die Höchstersatzleistung je Versicherungsfall beträgt 
50.000 EUR.

Nicht versichert sind Haftpflichtansprüche wegen 
Schäden

a)  an Kraft-, Luft- und Wasserfahrzeugen,

b)  durch Abnutzung, Verschleiß und übermäßiger 
Beanspruchung,

c)  an Schmuck- und Wertsachen, auch Geld, sowie 
alle sich daraus ergebenden Vermögensschäden.

5.  Abhandenkommen geliehener und gemieteter 
beweglicher Sachen

Versichert ist – abweichend von Ziffer 2.2 AHB und 
A III. 11 c) – die gesetzliche Haftpflicht aus dem Ab-
handenkommen fremder Sachen, auch wenn diese 
zu privaten Zwecken gemietet, geleast, gepachtet, 
geliehen wurden oder Gegenstand eines besonderen 
Verwahrungsvertrages waren.

Die Höchstersatzleistung je Versicherungsfall beträgt 
50.000 EUR.

Nicht versichert sind Haftpflichtansprüche wegen Ab-
handenkommen von

a)  Kraft-, Luft- und Wasserfahrzeugen sowie Fahrrä-
dern,

b)  Schlüsseln (Versicherungsschutz besteht teilwei-
se nach A III. 3.),

c)  Schmuck, Wertsachen, Geld und Wertpapieren, 
sowie alle sich daraus ergebenden Vermögens-
schäden.

6.  Schlüsselverlust (privat und beruflich)

In Erweiterung zu A III. 3.:

Versichert ist – in Ergänzung von Ziffer 2.1 und 2.2 
AHB und abweichend von Ziffer 7.6. AHB und A I. bzw. 
A IV. 1. a) – die gesetzliche
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Haftpflicht aus der Beschädigung oder dem Abhan-
denkommen von fremden Schlüsseln, die zu privaten 
Zwecken oder im Rahmen einer beruflichen Tätigkeit 
(vom Arbeitgeber oder sonstigen Dritten) überlassen 
wurden.

Hierzu zählen insbesondere:

–  Private Haus- und Wohnungstürschlüssel inkl. 
Garagen-, Keller- und Nebenraumschlüssel zur 
Mietwohnung (auch General-/Hauptschlüssel für 
eine zentrale Schließanlage)

–  Hotelschlüssel und -chipkarten, auch Zimmersa-
feschlüssel

–  Vereinsschlüssel

–  Schlüssel, die im Zusammenhang mit einer ge-
mäß A III. 8. versicherten ehrenamtlichen Tätig-
keit/Freiwilligenarbeit überlassen wurden

–  Firmenschlüssel und -chipkarten des Arbeitgebers 
zur Zutritt- oder Zeiterfassung

–  Fremde Haus- und Wohnungsschlüssel, die für 
die Ausübung der beruflichen Tätigkeit als Ange-
stellter überlassen wurden

Mitversichert sind Kosten für einen neuen Schlüssel/
eine neue Chipkarte oder die Sperrung.

Der Versicherungsschutz umfasst auch die Kosten 
für das notwendige Auswechseln von Schlössern 
sowie vorübergehende Sicherungsmaßnahmen (Not-
schloss) und – falls erforderlich – einen Objektschutz 
bis zu 14 Tagen, gerechnet ab dem Zeitpunkt, an wel-
chem der Verlust des Schlüssels festgestellt wurde.

Die Höchstersatzleistung je Versicherungsfall beträgt 
30.000 EUR.

Ausgeschlossen sind:

a)  Folgeschäden, die sich aus dem Schlüsselverlust 
ergeben (z. B. Diebstahl, Vandalismus).

b)  Bei Wohnungseigentümern die Kosten für das 
Auswechseln der im Sondereigentum von versi-
cherten Personen stehenden Schlössern sowie 
Schäden in Höhe des Miteigentumsanteils an dem 
gemeinschaftlichen Eigentum (Eigenschaden).

c)  Haftpflichtansprüche aus dem Verlust von sonsti-
gen Wertbehältnis- oder Wertraumschlüsseln (z. 
B. von Geldinstituten) und Kfz-Schlüsseln (siehe 
jedoch Mallorca-Deckung Abschnitt 8.2 (5)) sowie 
Schlüsseln zu sonstigen beweglichen Sachen.

d)  Fremde Schlüssel, die versicherten Personen im 
Rahmen einer selbstständigen oder freiberufli-
chen Tätigkeit überlassen wurden. Dieser

Ausschluss gilt nicht, sofern es sich um eine mitver-
sicherte selbstständige nebenberufliche Tätigkeit 
gemäß Ziffer A III. 18. handelt.

7.  Schäden durch deliktunfähige Kinder/sonstige 
mitversicherte Personen

In Erweiterung zu A III. 4.:

Die Höchstersatzleistung je Versicherungsfall beträgt 
30.000 EUR.

8.  Fahrzeuge

8.1  In Erweiterung zu A III. 12. g)

Luftfahrzeuge

Darüber hinaus mitversichert sind private Luftfahr-
zeuge (mit oder ohne Motor/Treibsatz) bis max. 5 kg 
Fluggewicht, die nicht der Versicherungspflicht unter-
liegen.

8.2  In Erweiterung zu A III. 12. und A IV 5.

Kraftfahrzeuge / Führen von im Ausland angemieteten 
Selbstfahrervermiet-Kfz (Mallorca-Deckung)

(1)  Mitversichert ist – abweichend von Abschnitt A 
III. 12. und A IV. 5 der besonderen Bedingungen 
und Risikobeschreibungen – die gesetzliche Haft-
pflicht als Fahrer eines auf einer Reise im Ausland 
von einem gewerbsmäßigen Vermieter als

Selbstfahrervermietfahrzeug (oder vergleichbarer 
Regelungen im jeweiligen Ausland) angemieteten, 
versicherungspflichtigen Kraftfahrzeug im Sinne 
der folgenden Ziffer (2) wegen Schäden, die auf 
einer Reise im europäischen Ausland (einschließ-
lich Kanarische Inseln) oder in Anliegerstaaten 
des Mittelmeeres entstehen, soweit nicht oder 
nicht ausreichend aus einer für das Fahrzeug ab-
geschlossenen Haftpflichtversicherung Deckung 
besteht.

Eine Anmietung von Deutschland aus vor Reise-
antritt ist der Miete vor Ort gleichgestellt.

Kein Versicherungsschutz besteht für die Haft-
pflicht wegen Beschädigung, Vernichtung oder 
Abhandenkommen der Fahrzeuge sowie generell 
für sogenanntes Carsharing (gewerblich und pri-
vat).

(2)  Kraftfahrzeuge im Sinne der vorstehenden Ziffer 
(1) sind

a)  Personenkraftwagen,

b)  Krafträder, Quads, Trikes, Klein- und Leich-
krafträder.

c)  Wohnmobile bis 4 t zulässiges Gesamtgewicht, 
soweit sie nach ihrer Bauart und Ausstattung 
zur Beförderung von nicht mehr als 9 Perso-
nen (einschließlich Fahrer) bestimmt sind.

(3)  Für diese Miet-Kfz gelten nicht die Ausschlüsse in 
Ziffer 3.1 (2) AHB und in Ziffer 4.3 (1) AHB.

Der Versicherer ist von der Verpflichtung zur Leis-
tung frei, wenn der Fahrer eines Kfz beim Eintritt 
des Versicherungsfalles

•  das Fahrzeug unberechtigt geführt hat,

•  nicht die behördlich vorgeschriebene Fahrer-
laubnis hatte

•  oder er infolge Genusses alkoholischer Ge-
tränke oder anderer berauschender Mittel nicht 
in der Lage war, das Fahrzeug sicher zu füh-
ren.

(4)  Erlangt der Versicherte Versicherungsschutz 
aus einem bestehenden Kfz-Haftpflichtversiche-
rungsvertrag oder einem anderen Versicherungs-
vertrag, so gilt der Versicherungsschutz dieser 
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Versicherung nur im Anschluss an die andere Ver-
sicherung.

(5)  Versichert ist – in Ergänzung von Ziffer 2.1 und 2.2 
AHB und abweichend von Ziffer 7.6. AHB sowie A 
III. 3. dieser BBR – die gesetzliche Haftpflicht aus 
der Beschädigung oder dem Abhandenkommen 
von überlassenen Schlüsseln zu den vorgenann-
ten versicherten Kfz.

9.  Ausland

In Erweiterung zu A III. 14.:

Versicherungsschutz besteht für vorübergehende 
außereuropäische Auslandsaufenthalte bis zu einer 
Dauer von fünf Jahren.

Kautionsleistung:

Hat der Versicherungsnehmer bei einem Versiche-
rungsfall innerhalb Europas durch behördliche Anord-
nung eine Kaution zur Sicherstellung von Leistungen 
aufgrund seiner gesetzlichen Haftpflicht zu hinterle-
gen, stellt der Versicherer dem Versicherungsneh-
mer den erforderlichen Betrag bis zu einer Höhe von 
100.000 EUR zur Verfügung.

Der Kautionsbetrag wird auf eine vom Versicherer zu 
leistende Schadenersatzzahlung angerechnet.

Ist die Kaution höher als der zu leistende Schaden-
ersatz, ist der Versicherungsnehmer verpflichtet, den 
Differenzbetrag zurückzuzahlen.

Eine Rückerstattungsverpflichtung gilt auch, wenn die 
Kaution als Strafe, Geldbuße oder für die Durchset-
zung nicht versicherter

Schadenersatzforderungen einbehalten wird oder die 
Kaution verfallen ist.

10.  Tiere (wilde Kleintiere)

In Erweiterung zu A III. 11.:

Mitversichert ist – abweichend von A III. 11. – die ge-
setzliche Haftpflicht aus der privaten Haltung von wil-
den Kleintieren im Haushalt, sofern die Haltung den 
gesetzlichen/behördlichen Bestimmungen entspricht. 
Hierzu zählen unter anderem (auch giftige) Spinnen, 
Skorpione, Schleichen, Eidechsen, Chamäleons, Le-
guane, Geckos, Warane, Schlangen (auch Riesen-
schlangen) und Wanderratten.

Mitversichert ist der Ersatz notwendiger Aufwendun-
gen zur Gefahrenabwehr aufgrund behördlich veran-
lasster Maßnahmen (z. B. für einen Feuerwehrein-
satz) zum Einfangen eines versehentlich entwichenen 
gefährlichen Tieres. Diese Aufwendungen sind auf 
5.000 EUR je Versicherungsfall begrenzt.

Hier drunter fallen nicht Reh-, Rot-, Dam- und Schwar-
zwild, Steinböcke, Gämsen, Mufflons, Affen, Greifvö-
gel (z. B. Adler, Falke) und Laufvögel (z. B. Strauß). 
Diese können jedoch durch eine besondere Vereinba-
rung versichert werden.

Erlangt der Versicherte Versicherungsschutz aus ei-
nem anderen Haftpflichtversicherungsvertrag, entfällt 
der Versicherungsschutz aus diesem Vertrag.

11.  Selbstständige nebenberufliche Tätigkeiten

In Erweiterung zu A III. 18:

Mitversichert sind selbstständige nebenberufliche 
Tätigkeiten bis zu einem Gesamtjahresumsatz von 
12.000 EUR. Mitversichert sind auch handwerkliche 
Tätigkeiten.

Eingeschlossen ist – abweichend von Ziffer 7.7 AHB – 
die gesetzliche Haftpflicht wegen Schäden an fremden 
Sachen und alle sich daraus ergebenden Vermögens-
schäden, wenn diese Schäden (Tätigkeitsschäden)

–  durch eine gewerbliche oder berufliche Tätigkeit 
des Versicherungsnehmers an diesen Sachen 
entstanden sind;

–  dadurch entstanden sind, dass der Versiche-
rungsnehmer die Sachen zur Durchführung seiner 
gewerblichen oder beruflichen Tätigkeiten benutzt 
hat;

–  durch eine gewerbliche oder berufliche Tätigkeit 
des Versicherungsnehmers entstanden sind und 
sich diese Sachen oder deren Teile im unmittel-
baren Einwirkungsbereich der Tätigkeit befunden 
haben.

Die Regelungen der Ziffern 1.2 und 7.8 AHB bleiben 
bestehen.

Ausgeschlossen bleiben Haftpflichtansprüche wegen 
Tätigkeitsschäden an Sachen, die sich beim Versiche-
rungsnehmer zur Lohnbe- oder -verarbeitung oder zu 
sonstigen Zwecken befinden, befunden haben oder 
die von ihm übernommen wurden. Dieser Ausschluss 
gilt jedoch nur für solche Schäden, die bei dem un-
mittelbaren Bearbeitungsvorgang entstanden sind. 
Zum unmittelbaren Bearbeitungsvorgang zählen nicht 
z. B. vor-oder nachgelagerte Verpackungstätigkeiten, 
Transporttätigkeiten oder Lagerung der Sachen.

12.  Gefälligkeitshandlungen

In Erweiterung zu A III. 7.:

Der Versicherer wird sich nicht auf den Einwand der 
Gefälligkeit berufen, wenn der VN es wünscht und an-
derweitig kein Versicherungsschutz für den Schaden 
besteht.

Eine Leistung erfolgt – in teilweiser Abweichung der 
Ziffern 1.1 und 5.1 AHB – auch ohne Vorliegen einer 
gesetzlichen Haftung.

Ein Mitverschulden des Geschädigten wird bei der 
Leistung berücksichtigt.

Die Höchstersatzleistung je Versicherungsfall beträgt 
30.000 EUR.

13.  Mitversicherte Personen

In Erweiterung zu A II. 1. b):

Für volljährige, unverheiratete bzw. nicht in einer ein-
getragenen Lebenspartnerschaft lebenden Kinder be-
steht Versicherungsschutz auch nach Beendigung der 
Schul- oder beruflichen Erstausbildung bei Arbeits-
losigkeit in unmittelbarem Anschluss an diese Aus-
bildungsmaßnahmen bis zu zwei Jahren nach deren 
Abschluss.
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Diese Regelungen gelten auch, wenn die Kinder wäh-
rend dieser Zeit nicht im gemeinsamen Haushalt woh-
nen.

14.  Be- und Entladeschäden von Kfz

Versichert ist – abweichend von A IV. 5. – die gesetz-
liche Haftpflicht als privater Eigentümer, Besitzer, Hal-
ter, Führer eines Kfz oder Anhängers wegen Schäden, 
die Dritten beim Be- oder Entladen des Pkws oder An-
hängers zugefügt werden. Gleiches gilt für manuelle 
Reinigungs- und Pflegearbeiten.

Schäden am selbst gebrauchten Kfz oder Anhänger 
bleiben ausgeschlossen. Dem VN steht es frei einen 
Schaden von der zuständigen Kfz-Haftpflichtversiche-
rung regulieren zu lassen. In diesem Fall entfällt der 
Versicherungsschutz aus diesem Vertrag.

Die Höchstersatzleistung je Versicherungsfall beträgt 
3.000 EUR.

15.  Forderungsausfalldeckung

In Erweiterung zu AIII. 22. 3. 3.3:

Für Schäden bis zur Höhe von 1.000 EUR besteht 
kein Versicherungsschutz.


